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Aktuelle Rechtsprechung  
 
Mit diesem Newsletter möchten wir auf einige neuere 
Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) hin-
weisen.  
 

1. Arbeit auf Abruf - Dauer der wöchentlichen Ar-
beitszeit 

 
Vereinbaren Arbeitgeber und Arbeitnehmer Arbeit auf 
Abruf, legen aber die Dauer der wöchentlichen Arbeits-
zeit nicht fest, gilt grds. nach § 12 Abs. 1 Satz 3 Teilzeit- 
und Befristungsgesetz (TzBfG) eine Arbeitszeit von 20 
Stunden wöchentlich als vereinbart. Eine Abweichung 
davon kann im Wege der ergänzenden Vertragsausle-
gung nur dann angenommen werden, wenn die gesetz-
liche Regelung nicht sachgerecht ist und objektive An-
haltspunkte dafür vorliegen, die Parteien hätten bei 
Vertragsschluss übereinstimmend eine andere Dauer 
der wöchentlichen Arbeitszeit gewollt (BAG, 
18.10.2023, Az. 5 AZR 22/23). 
 

a) Sachverhalt 
 

Die Klägerin ist seit dem Jahr 2009 bei der Beklagten, 
einem Unternehmen der Druckindustrie, als „Abrufkraft 
Helferin Einlage“ beschäftigt. Der von ihr mit einer 
Rechtsvorgängerin der Beklagten geschlossene Ar-
beitsvertrag enthält keine Regelung zur Dauer der wö-
chentlichen Arbeitszeit. Die Klägerin wurde – wie die 
übrigen auf Abruf beschäftigten Arbeitnehmerinnen – 
nach Bedarf in unterschiedlichem zeitlichem Umfang 
zur Arbeit herangezogen. Nachdem sich der Umfang 
des Abrufs ihrer Arbeitsleistung ab dem Jahr 2020 im 
Vergleich zu den unmittelbar vorangegangenen Jahren 
verringerte, hat die Klägerin sich darauf berufen, ihre 
Arbeitsleistung sei in den Jahren 2017 bis 2019 nach 
ihrer Berechnung von der Beklagten in einem zeitlichen 
Umfang von durchschnittlich 103,2 Stunden monatlich 
abgerufen worden. Sie hat gemeint, eine ergänzende 
Vertragsauslegung ergebe, dass dies die nunmehr ge-
schuldete und von der Beklagten zu vergütende Ar-
beitszeit sei. Soweit der Abruf ihrer Arbeitsleistung in 
den Jahren 2020 und 2021 diesen Umfang nicht er-
reichte, hat sie Vergütung wegen Annahmeverzugs 
verlangt. 
 
Das Arbeitsgericht hat, ausgehend von der gesetzli-
chen Regelung des § 12 Abs. 1 Satz 3 TzBfG ange-
nommen, die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit im 
Abrufarbeitsverhältnis der Parteien betrage 20 Stun-
den.  
 

 
 
Es hat deshalb der Klage auf Zahlung von Annahme-
verzugsvergütung nur in geringem Umfang insoweit 
stattgegeben, als in einzelnen Wochen der Abruf der 
Arbeitsleistung der Klägerin 20 Stunden unterschritten 
hatte. Das Landesarbeitsgericht hat die Berufung der 
Klägerin zurückgewiesen. Die Revision der Klägerin, 
mit der sie an ihren weitergehenden Anträgen festge-
halten hat, blieb vor dem Fünften Senat des Bundesar-
beitsgerichts erfolglos. 
 
b) Entscheidungsgründe 
 
Vereinbaren Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dass der 
Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung entsprechend dem 
Arbeitsanfall zu erbringen hat (Arbeit auf Abruf), müs-
sen sie nach § 12 Abs. 1 Satz 2 TzBfG arbeitsvertrag-
lich eine bestimmte Dauer der wöchentlichen Arbeits-
zeit festlegen. Unterlassen sie das, schließt § 12 Abs. 
1 Satz 3 TzBfG diese Reglungslücke, indem kraft Ge-
setzes eine Arbeitszeit von 20 Wochenstunden als ver-
einbart gilt. Eine davon abweichende Dauer der wö-
chentlichen Arbeitszeit kann im Wege der ergänzen-
den Vertragsauslegung nur dann angenommen wer-
den, wenn die Fiktion des § 12 Abs. 1 Satz 3 TzBfG im 
betreffenden Arbeitsverhältnis keine sachgerechte Re-
gelung ist und objektive Anhaltspunkte dafür vorliegen, 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer hätten bei Vertrags-
schluss bei Kenntnis der Regelungslücke eine andere 
Bestimmung getroffen und eine höhere oder niedrigere 
Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit vereinbart. Für 
eine solche Annahme hat die Klägerin jedoch keine An-
haltspunkte vorgetragen. 
 
Wird die anfängliche arbeitsvertragliche Lücke zur 
Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit bei Beginn des Ar-
beitsverhältnisses durch die gesetzliche Fiktion des § 
12 Abs. 1 Satz 3 TzBfG geschlossen, können die Par-
teien in der Folgezeit ausdrücklich oder konkludent 
eine andere Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit ver-
einbaren. Dafür reicht aber das Abrufverhalten des Ar-
beitgebers in einem bestimmten, lange nach Beginn 
des Arbeitsverhältnisses liegenden und scheinbar will-
kürlich gegriffenen Zeitraum nicht aus. Allein dem Ab-
rufverhalten des Arbeitgebers kommt ein rechtsge-
schäftlicher Erklärungswert dahingehend, er wolle sich 
für alle Zukunft an eine von § 12 Abs. 1 Satz 3 TzBfG 
abweichende höhere Dauer der wöchentlichen Arbeits-
zeit binden, nicht zu. Ebenso wenig rechtfertigt allein 
die Bereitschaft des Arbeitnehmers, in einem bestimm-
ten Zeitraum mehr als nach § 12 Abs. 1 Satz 3 TzBfG 



geschuldet zu arbeiten, die Annahme, der Arbeitneh-
mer wolle sich dauerhaft in einem höheren zeitlichen 
Umfang als gesetzlich vorgesehen binden. 
 

2. Offene Videoüberwachung - Verwertungsver-
bot 

 

In einem Kündigungsschutzprozess besteht grds. kein 
Verwertungsverbot in Bezug auf solche Aufzeichnun-
gen aus einer offenen Videoüberwachung, die vorsätz-
lich vertragswidriges Verhalten des Arbeitnehmers be-
legen sollen. Das gilt auch dann, wenn die Überwa-
chungsmaßnahme des Arbeitgebers nicht vollständig 
im Einklang mit den Vorgaben des Datenschutzrechts 
steht (BAG, 29.06.2023, Az. 2 AZR 296/22). 
 

a) Sachverhalt 
 

Der Kläger war bei der Beklagten zuletzt als Teamspre-
cher in der Gießerei beschäftigt. Die Beklagte wirft ihm 
u.a. vor, am 02.06.2018 eine sog. Mehrarbeitsschicht 
in der Absicht nicht geleistet zu haben, sie gleichwohl 
vergütet zu bekommen. Nach seinem eigenen Vorbrin-
gen hat der Kläger zwar an diesem Tag zunächst das 
Werksgelände betreten. Die auf einen anonymen Hin-
weis hin erfolgte Auswertung der Aufzeichnungen einer 
durch ein Piktogramm ausgewiesenen und auch sonst 
nicht zu übersehenden Videokamera an einem Tor 
zum Werksgelände ergab nach dem Vortrag der Be-
klagten aber, dass der Kläger dieses noch vor Schicht-
beginn wieder verlassen hat. Die Beklagte kündigte 
das Arbeitsverhältnis der Parteien außerordentlich, 
hilfsweise ordentlich. 
 
Mit seiner dagegen erhobenen Klage hat der Kläger 
u.a. geltend gemacht, er habe am 02.06.2018 gearbei-
tet. Die Erkenntnisse aus der Videoüberwachung un-
terlägen einem Sachvortrags- und Beweisverwer-
tungsverbot und dürften daher im Kündigungsschutz-
prozess nicht berücksichtigt werden. 
 
b) Entscheidungsgründe 
 
Die Vorinstanzen haben der Klage stattgegeben. Die 
hiergegen gerichtete Revision der Beklagten hatte vor 
dem Zweiten Senat des Bundesarbeitsgerichts bis auf 
einen Antrag betreffend ein Zwischenzeugnis Erfolg. 
Sie führte zur Zurückverweisung der Sache an das 
Landesarbeitsgericht. Dieses musste nicht nur das 
Vorbringen der Beklagten zum Verlassen des Werks-
geländes durch den Kläger vor Beginn der Mehrar-
beitsschicht zu Grunde legen, sondern ggf. auch die 
betreffende Bildsequenz aus der Videoüberwachung 
am Tor zum Werksgelände in Augenschein nehmen. 
Dies folgt aus den einschlägigen Vorschriften des Uni-
onsrechts sowie des nationalen Verfahrens- und Ver-
fassungsrechts. Dabei spielt es keine Rolle, ob die 
Überwachung in jeder Hinsicht den Vorgaben des Bun-
desdatenschutzgesetzes bzw. der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) entsprach. Selbst wenn 
dies nicht der Fall gewesen sein sollte, wäre eine Ver-
arbeitung der betreffenden personenbezogenen Daten 
des Klägers durch die Gerichte für Arbeitssachen nach 
der DSGVO nicht ausgeschlossen. Dies gilt jedenfalls 
dann, wenn die Datenerhebung wie hier offen erfolgt 

und vorsätzlich vertragswidriges Verhalten des Arbeit-
nehmers in Rede steht. In einem solchen Fall ist es 
grundsätzlich irrelevant, wie lange der Arbeitgeber mit 
der erstmaligen Einsichtnahme in das Bildmaterial zu-
gewartet und es bis dahin vorgehalten hat. Der Senat 
konnte offenlassen, ob ausnahmsweise aus Gründen 
der Generalprävention ein Verwertungsverbot in Bezug 
auf vorsätzliche Pflichtverstöße in Betracht kommt, 
wenn die offene Überwachungsmaßnahme eine 
schwerwiegende Grundrechtsverletzung darstellt. Das 
war vorliegend nicht der Fall. 
 

3. Überlassung eines Dienstwagens zur privaten 
Nutzung - Pfändungsfreibetrag 

 

a) Sachverhalt 
 

Der verheiratete und zwei Kindern zum Unterhalt ver-
pflichtete Kläger ist bei der Beklagten in der Marketing-
Abteilung beschäftigt. Im Laufe des Arbeitsverhältnis-
ses hat die Beklagte ihm anstelle einer Entgelterhö-
hung einen Dienstwagen auch zur privaten Nutzung 
überlassen. Die Entgeltabrechnungen des Klägers wei-
sen neben dem Bruttomonatsgehalt geldwerte Vorteile 
für die PKW-Nutzung und die Entfernungskilometer 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte aus. Aus der 
Summe dieser drei Beträge hat die Beklagte nach Ab-
zug von Steuern und Sozialversicherung das Nettoent-
gelt und nach weiterem Abzug der beiden geldwerten 
Vorteile den Auszahlungsbetrag errechnet. 
 

b) Entscheidungsgründe 
 

Das LAG hat bei der Berechnung des pfändbaren Ein-
kommens iSv. § 107 Abs. 2 Satz 5 GewO zu Unrecht 
den nach § 8 Abs. 2 Satz 3 EstG zu bemessenden Wert 
für die Nutzung des überlassenen Fahrzeugs für den 
Weg von der Wohnung zur Arbeitsstätte einbezogen. 
Zur Berechnung des pfändbaren Einkommens sind 
nach § 850e Nr. 3 Satz 1 ZPO Geld- und Naturalleis-
tungen zusammenzurechnen. Zu Letzteren gehört die 
Überlassung eines dienstlichen PKW zur privaten Nut-
zung. Der Wert beträgt 1% des Listenpreises. Keine 
Naturalleistung iSd. vollstreckungsrechtlichen Bestim-
mung stellt der nach § 8 Abs. 2 Satz 3 EStG anzuset-
zende geldwerte Vorteil für die Nutzung des Fahrzeugs 
auf dem Weg von der Wohnung zum Betrieb in Höhe 
von monatlich 0,03% des Listenpreises für jeden Ent-
fernungskilometer dar. Hierbei handelt es sich nicht um 
einen Sachbezug iSv. § 107 Abs. 2 Satz 5 GewO, son-
dern um einen steuerrechtlich relevanten Korrektur-
posten für den pauschalen Werbungskostenabzug. Er 
ist daher bei der Berechnung des pfändbaren Einkom-
mens nach § 850e Nr. 3 Satz 1 ZPO nicht einzubezie-
hen. Von dem anzusetzenden Betrag sind gem. § 850e 
Nr. 1 ZPO Steuern und Sozialversicherungsbeiträge in 
Abzug zu bringen. Aus dem so ermittelten pfändbaren 
Einkommen sind sodann nach Maßgabe von § 850c 
ZPO und der einschlägigen Pfändungsfreigrenzenbe-
kanntmachungen die Pfändungsgrenzen zu ermitteln. 
Dabei ist Abs. 6 dieser Regelung, wonach nach billi-
gem Ermessen Einkünfte der unterhaltsberechtigten 
Person (hier des Ehegatten) ganz oder teilweise be-
rücksichtigt werden können, entsprechend anzuwen-
den (BAG, 31.05.2023, Az. 5 AZR 273/22). 


